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DGB - Bundeskongress, Berlin, 11. - 16. Mai

1ANTRÄGE NACH SACHGEBIETEN

A 006
Lfd.-Nr. 1131

DGB-Bezirksvorstand Berlin-Brandenburg

Beschluss des DGB-Bundeskongresses:
Annahme als Material an den DGB-Bundesvorstand

Novellierung des BetrVG § 61 Abs. 2 Satz 2

Der DGB setzt sich aktiv für die Abschaffung des § 61 Abs. 2
Satz 2 BetrVG ein, welcher besagt, dass Jugend und Aus
zubildendenvertreter/innen keine Doppelfunktion zusätzlich
als Betriebsrat inne haben dürfen.

Begründung:

Auch auf Ebene der Interessenvertretung spielt der
demographische Wandel eine erhebliche Rolle. Belegschaften
werden älter und für Nachwuchskräfte wird nicht ausreichend
gesorgt.
Umso notwendiger ist es, auf der Ebene der betrieblichen In
teressenvertretung für qualifizierten Nachwuchs zu sorgen.
Nicht zuletzt um Standards zu erhalten, sondern auch um
notwendigen Wissenstransfer adäquat gewährleisten zu kön
nen.
Im Personalvertretungsrecht ist dieser Ausschluss der Dop
pelfunktion nicht enthalten und wird positiv gelebt. Der
Übergang von Jugend- und Auszubildendenvertreter/innen ist
fließend und fördert junge Menschen. Dies soll auch für Be
triebe nach BetrVG ermöglicht werden.
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